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19B lAB 

~9S~ ",02." 114f 

zu -163 GJ 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ist der Nationalrat und der Bundes­

rat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über­

prüfen, deren f1itglieder über alle Gegenstände der Vollzie­

hung zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu ver­

langen. Es war daher zu prüfen, ob sich die gestellten An­

fragen überhaupt auf "Gegenstände der Vollziehung" im Sinne 

des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich das lnterpellationsre~ht ins­

besondere auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der be­

hördlichen Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als 

Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die Bestimmung macht deutlich, daß alle Angelegenheiten, die 

nicht als Verwaltung des Bundes zu verstehen sind, sondern 

anderen Rechtssubjekten zuzurechnen sind, dem parlamentari­

schen Interpellationsrecht grundsätzlich nicht unterliegen. 

Es war daher weiters die Rechtsfrage zu prüfen, ob die Frage 

der Unterstützung von Vereinen durch Unternehmen der ÖIAG­

Holding dem Begriff "Verwaltung des Bundes" zu~urechnen ist. 
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Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst hat in einem Gutachten 

von 2. Juli 1985, GZ 60l.329/5-V/1/85, hiezu folgendes ausge­

führt: 

"Die Rechtsstellung der "Betriebe ÖIAG", ...•• ist jeden­

falls die von rechtlich selbständigen privatrechtlichen 

juristischen Personen." Ihre Handlungen sind somit diesen 

juristischen Personen, nicht aber dem Bund zuzurechnen, es 

handelt sich bei den Akten dieser Unternehmungen- keinesfalls 

um eine Wahrnehmung staatlicher Verwaltungsaufgaben, sondern 

um die Wahrnehmungen von Aufgaben durch Privatrechtssubjekte. 

Daran vermag auch der Umstand, daß die ölAG im Alleineigentum 

des Bundes steht, deshalb nichts zu ändern, weil sich die 

rechtliche Zurechnung einer Verwaltungstätigkeit nicht an 

Eigentums- oder Beteiligungsverhältnissen und dergleichen 

sondern ausschließlich daran zu orientieren hat, welches 

Rechtssubjekt Kraft Gesetzes zur Wahrnerunung der entspre­

chenden Aufgaben berufen ist. Daraus folgt aber, daß es sich 

bei den Handlungen der Betriebe der ÖIAG um ausschließlich 

von diesen Privatrechtssubjekten zu besorgende und allein 

ihnen zuzurechnende Akte handelt, die keinesfalls unter den 

Begriff der "Vollziehung des Bundes", und insbesondere nicht 

unter den Begriff der "Tätigkeit des Bundes als Träger von 

Privatrechten" unterstellt werden können. Als sogenannte 

Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes kann vielmehr nur die 

Ausübung jener Rechte angesehen werden, die dem Bund in 

seiner. Eigenschaft als Eigentümer der ölAG nach den entspre­

chenden anwendbaren gesellschaftsrechtlichen Vorschriften 

zukommen. Insofern beschränkt sich die Vollziehung des Bun­

des im Zusammenhang mit den sogenannten verstaatlichten 

Unternehmungen auf die Tätigkeit von Verwaltungsorganen in 

den Organen dieser Unternehmungt~n, nicht jedoch auf Handlun­

ge.n, die von Unternehmensorganen ~fesetzt werden." 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die ÖIAG weitergeleitet, die 

eine Stellungnahme abgegeben hat:, die ich Ihnen in der Folge 

gerne zur Kenntnis bringe: 
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Zu den Fragen I, 3, 4, 5, 7 und 8: 
"Welche finanziellen Unterstützungen hat der FUßballverein SK 
VOEST Linz aufgegliedert nach Jahren seit 1980 von Unter­
nehmen der ÖIAG-Holding erhalten? 

Welchen Geldeswert haben diese zusätzlichen Leistungen im 
Jahresdurchschnitt? 

Welche Betriebe der ÖIAG-Holding leisten finanzielle Unter­
stützung für den Fußballklub SK VOEST Linz? 

In welcher Höhe wurde diese finanzielle Unterstützung auf­
gegliedert nach den einzelnen Unternehmen seit 1980 ge­
leistet? 

Wie hoch war der finanzielle Aufwand von Unternehmen der 
ÖIAG-Holding für andere Fußballvereine, wie etwa Alpine 
Donawitz, seit 1980 insgesamt? 

Wie hoch war der finanzielle Aufwand von Unternehmen der 
ÖIAG-Holding seit 1980 aufgegliedert nach Jahren für die 
sportliche Förderung der Mitarbeiter im Rahmen der be­
trieblichen Sozialleistungen ohne Förderung der Fußball­
vereine?" 

Finanzielle Leistungen von Unternehmen des ÖIAG-Konzerns an 

den SK VOEST Linz sind eine operative Angelegenheit der je­

weiligen Gesellschaften und ausschließlich von deren Organen 

in gesellschaftsrechtlicher Verant\llortung zu entscheiden. Die 

zwischen Unternehmen des ÖIAG-Konzerns und verschiedenen 

Sport- und Kulturorganisationen abgeschlossenen Sponsoring­

verträge sind zumeist privatrechtlicher Natur und ver­

pflichten beide Vertragspartner zur Wahrung des Geschäftsge­

heimni~ses. Detaillierte Aufstellungen zu den o.a. Fragen 

sind mir daher nicht möglich. 

Zu Frage 2: 
"Welche sonstigen Leistungen (z.B. Benützung von Sportan­
lagen, etc.) erbringen Unternehmen der öIAG-Holding für den 
Fußballklub SK VOEST Linz?" 

Dem SK VOEST Linz stehen für die Ausübung sportlicher 

Aktivitäten seitens verschiedener Unternehmen Sportein­

richtungen zur Verfügung. Diese Sporteinrichtungen werden 

von allen Mitgliedern der 18 Sektionen des seit 1946 be­

stehenden Sportklubs VOEST genützt. 
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Diese Einrichtungen werden daher nicht nur von der Sektion 

Fußball des SK VOEST genützt. 

Zu Frage 6: 
"Halten Sie angesichts von Staatszuschüssen von rund 60 
Milliarden Schilling für die Verstaatlichte Industrie in 
österreich die finanzielle Unterstützung von Spitzenfuß­
ballvereinen durch ölAG-Betriebe für gereChtfertigt?" 

Wie bereits ausgeführt, sind Sponsoringverträge ausschließ­

lich von den zuständigen Unternehmensorganen zu·verantworten. 

Generell ist jedqch festzustellen, daß Kultur- und Sportspon­

soring in vielen Fällen eine günstige Möglichkeit bietet, 

sowohl die Identifikation der Hitarbeiter mit dem Unternehmen 

zu stär]~en als auch Firmen- und HarJ-::ennamen zu bewerben und 

in der öffentlichkeit präsent zu halten. Im Grundsatz kann es 

daher als posi ti v geseh(~n werden, \'ienn Unternehmen des ÖIAG­

Konzerns in dem von den zuständigen Unternehmens-

organen als notwendig erachteten Ausmaß neben anderen Werbe­

und Kommunikationsmaßnahmen auch Sportsponsoring-Aktivitäten 

betreiben. Auf prominente Beispiele von Unternehmen des 

privaten Bereiches, die Sportsponsoring in verschiedenen 

Sportdisziplinen sowie Kultursponsoring betreiben, darf ich 

hier ausdrücklich verweisen. 

Wien, am 14-. Februar 1991 

Der B9nd~sminister 

~ //-1 ; 
/ / 1/ ///i/' i 
11 f. 47 ' 

I / ;/ //.1 /1/ I 
I 1/ I '/1 / ' / [.,. /--1 1// u'/f I 

L" CC't~ 

199/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




